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Ratsversammlung

Beschlussvorlage Nr. DS-00712/14

Status: öffentlich

Beratungsfolge:

Gremium Termin Zuständigkeit

Dienstberatung des Oberbürgermeisters 12.01.2015 Bestätigung

Dienstberatung des Oberbürgermeisters 20.01.2015 Bestätigung

Fachausschuss Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule 29.01.2015 1. Lesung

Jugendhilfeausschuss 02.02.2015 1. Lesung

Fachausschuss Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule 12.02.2015 2. Lesung

Jugendhilfeausschuss 23.02.2015 2. Lesung

Ratsversammlung 25.02.2015 Beschlussfassung

Eingereicht von
Dezernat Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule

Betreff
Festlegung der Höhe der laufenden Geldleistung für die Kindertagespflege in der Stadt 
Leipzig gemäß § 23 SGB VIII ab dem 01.03.2015 sowie Finanzierung der 
Rahmenbedingungen

Beschluss:

1. Die laufende Geldleistung der Kindertagespflegepersonen nach § 23 SGB VIII wird wie folgt 
zum 01.03.2015 neu festgelegt:
 a) Der Sachaufwand wird pro Monat und Kind gemäß § 23 Abs. 2 Nr. 1 SGB VIII für die 
Betreuung im eigenen Haushalt der Kindertagespflegeperson mit 112,78 Euro, für die Betreuung in 
angemieteten Räumen mit 128,89 Euro und für die Betreuung im Haushalt der Eltern mit 31,85 Euro 
festgelegt.
 b) Die Förderleistung für die neunstündige Betreuung eines Kindes wird gemäß § 23 Abs. 2 Nr. 
2 SGB VIII in Höhe von 513,32 Euro pro Monat festgesetzt. Insofern die Betreuungszeit von der 
Regelneunstundenzeit abweicht, wird die Förderleistung entsprechend angepasst.
 c) Die Kindertagespflegeperson erhält gemäß § 23 Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII die nachgewiesenen 
Beiträge zu einer Unfallversicherung erstattet. Dafür ist der nachgewiesene Beitrag zur gesetzlichen 
Pflichtversicherung bei der BGW maßgebend.
 d) Die Kindertagespflegeperson erhält nach § 23 Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII die hälftige Erstattung 
nachgewiesener Aufwendungen zu einer angemessenen Alterssicherung. Die gesetzliche 
Alterssicherung anhand des zu versteuernden Arbeitseinkommens aus der selbstständigen Tätigkeit 
als Kindertagespflegeperson ist angemessen.
 e) Auf Nachweis werden die angemessenen hälftigen Kosten einer Kranken- und 
Pflegeversicherung gemäß § 23 Abs. 2 Nr. 4 SGB VIII erstattet. Als angemessen ist der ermäßigte 
Beitrag zur gesetzlichen Krankenversicherung und der Beitrag zur gesetzlichen Pflegeversicherung 
anhand des zu versteuernden Arbeitseinkommens aus der selbstständigen Tätigkeit als 
Kindertagespflegeperson anzusehen.
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2. Für die Betreuung der Kindertagespflegeperson von einem Kind mit besonderem 
Förderbedarf im Sinne der Eingliederungshilfe gemäß der SächsIntegrVO erhält diese die zweifache 
Sach- und Förderleistung nach Punkt 1a und 1b.

3. Ab 01.01.2016 erfolgt eine jährliche Anpassung des Sachaufwandes und der Förderleistung, 
welche sich an der Bemessungsgrundlage des Verbraucherpreis   indexes von Sachsen des 
Vorjahres orientiert.

4. Das Jahr 2015 ist als Übergangsjahr für die Umstellung der Erstattung der Beiträge zu den 
sozialen Sicherungen anzusehen. Demnach ist eine strikte Trennung zwischen den Beschlüssen der 
Ratsversammlung für die Monate Januar und Februar sowie den Monaten März bis Dezember bei 
der nachweispflichtigen Abrechnung der Punkte 1c-e zu achten. Eine Vermischung bzw. eine 
Verrechnung finden bei der Nachweisprüfung nicht statt.

5. Bei der Ermittlung der Förderleistung nach Punkt 1 b wurden pro Monat 20,74 
Betreuungstage (inkl. Nichtleistungstage) unterstellt. Dies bildet den Durchschnitt der jährlichen 
Betreuungstage über einen Zeitraum von sieben Jahren und unter Beachtung der den Wochentag 
wechselnden Feiertage ab.

6. Die laufende Geldleistung wird der Kindertagespflegeperson an maximal 30 
Nichtleistungstagen pro Jahr gewährt. Nichtleistungstage umfassen Urlaub, Krankheit und 
Fortbildung der Kindertagespflegeperson.

7. Die freien Träger der Jugendhilfe erhalten weiterhin einen Pauschalbetrag in Höhe von 120 
Euro für die ersten 100 Kinder und 90 Euro für jedes weitere Kind als Verwaltungskostenumlage für 
einen neun Stunden Platz.

8. Der Beschluss "Finanzierung der Kindertagespflege in der Stadt Leipzig 2013 ff" vom 
17.12.2012 (RBV-1481/12) tritt zum 28.02.2015 außer Kraft.
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Finanzielle Auswirkungen x nein
wenn ja,

Kostengünstigere Alternativen geprüft nei
n

ja, Ergebnis siehe Anlage zur 
Begründung

Folgen bei Ablehnung nei
n

ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung

Handelt es sich um eine Investition (damit aktivierungspflichtig)? nei
n

ja, Erläuterung siehe Anlage zur 
Begründung

Im Haushalt wirksam von bis Höhe in EUR wo veranschlagt

Ergebnishaushalt Erträge

Aufwendungen

Finanzhaushalt Einzahlungen

Auszahlungen

Entstehen Folgekosten oder Einsparungen? nein
wenn ja,

Folgekosten Einsparungen wirksam von bis Höhe in EUR 
(jährlich) wo veranschlagt

Zu Lasten anderer OE Ergeb. HH Erträge

Ergeb. HH Aufwand

Nach Durchführung

der Maßnahme

zu erwarten

Ergeb. HH Erträge

Ergeb. HH Aufwand 
(ohne 
Abschreibungen)

Ergeb. HH Aufwand 
aus jährl. 
Abschreibungen

Auswirkungen auf den Stellenplan nein x wenn ja,

Beantragte Stellenerweiterung: im Rahmen der OU des AfJFB Vorgesehener Stellenabbau:

Beteiligung Personalrat x nein
ja,
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Sachverhalt:

 > siehe Text

Anlagen:
Anlage 1 - Festlegung der Höhe der laufenden Geldleistung für die Kindertagespflege in der Stadt Leipzig 
gemäß § 23 SGB VIII ab dem 01.03.2015
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